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SB: lR Dr. Jankovic/KI. 3891 

GZ 1055.13f0012e-1.2J2001 

Ent'MJrf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz über die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen geändert wird, 
abschließende Begutachtung 

Beilage (+ 33 Seiten) 

An 

Wien , am 13. Dezember 2001 

Österreichische Präsidentschaftskanzlei 

Parlamentsdirektion 

Rechnungshof 

Volksanm Itschaft 

Verfassungsgerichtshof 

Verwallungsgerichtshof 

BundeskanzleramWerfassungsdienst 

Bundes ministerium für Bitdung, Wissenschaft und Kultur 

Bundesministerium für Finanzen/Abt 117.11117 , IV/4, und Präsidialabt 1 

Bundesministerium für Inneres/Abt. VI2 

Bundesministerium für Justiz/Abt. 1/ 10 und IVl1 

Bundesministerium für landesverteidigung 

Bundesministerium für land- und Forstv,.;rtschaft, UrT1'Ne1t und Wasser"";rtschaft 

Bundesministerium für öffentliche leistung und Sport 

8undesmin. für soz. Sicherheit und Generationen/Präs . A4 , Abt. VI1 ,Abt.VIIS, u. VIII/Bl10 

Bundesministerium für Verkehr , Innovation und Technologie 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit/Abt . I/D/22und VUA 

alle Ämter der landesregierungen 

die VerbindungssteJle der Bundesländer 

Städtebund 

Gemeindebund 
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In der Beilage übermittelt das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten neuerlich 

den EntMJrf eines Bundesgesetzes , mit dem das Bundesgesetz über die Einräumung von 

Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen geändert ""';rd. den Entwurf für 

einen MRV sowie für Vorblatt und Erläuternde Bemerkungen, eine Textgegenüberstellung 

so""";e den provisorischen Gesetzesvolltext mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis 

Donn~rstag, 24. Jänner 2002. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine do. Stellungnahme eingelangt sein. darf die Zustimmung 

zum Entwurf angenommen werden . 

Es darf darauf hinge""';esen werden, dass die bisherigen SteJ!ungnahmen zum Ent'oNUrf 

weitgehend berücksichtigt wurden und dass im vorgeschlagenen GesetzesteKt keine 

Änderungen im Vergleich zum letztausgesandten Entwurf vorgenommen wurden: die 

Änderungen finden sich nur im MRV und in den Erläuterungen. 

Für die Bundesministerin: 
H. TICHY rn.p . 
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ZI. 1055.13/ 

Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem 
das Bundesgesetz über die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen geändert und 
das Bundesgesetz über die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten an die Unabhängige 
Kommission für Fragen der Abrüstung 
und der Sicherheit aufgehoben 'Nird 

Beilagen 

Vortrag 

anden 

Ministerrat 

ENTWURF 

Mit dem Bundesgesetz über die Einräumung von an internationale Organisationen . BGBI. NT. 

677/1977. zuletzt geändert durch das Bundesverfassungsgesetz 8GBI . I Nr . 2/1997 

(~PriviJegiengesetz·) wurde die Bundesregierung ermächtigt, internationalen Organisationen 

durch Verordnung oder Regierungsübereinkommen bestimrrte Privilegien und Immunitäten 

einzuräumen. Von dieser Ermächtigung konnte in den letzten Jahren kaum Gebrauch 

gemacht werden. da der vom Privilegiengesetz vorgegebene Rahmen in einigen Punkten (z.B. 

Möglichkeit zur Einräumung der Rechtspersönlichkeit in ÖSterreich und der Immunität von der 

österreichischen Gerichtsbarkeit. Recht zumfreiwlligen Beitritt zur österreichischen 

Sozialversicherung) nicht mehr den Erwartungen der internationalen Organisationen 

entsprach. Um diese zu einer Ansiedlung in Österreich zu bewegen. mussten ihnen 

Privilegien und Immunitäten nach dem international üblichen Standard eingeräurrt '#erden. 

Wegen des engen Rahmens des Privilegiengesetzes war dies nur durch Staatsverträge nach 

Art . 50 BV-G möglich. Der Umstand, dass das Privilegiengesetz den von ihm verfolgten 

Zweck nicht mehr erfüllen konnte , hatte eine Belastung des Parlaments mit einer Reihe 

gleichlautender Standardabkommen zur Folge. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf schlägt daher Änderungen des Privilegiengesetzes vor. 

durch die die gesetzliche Grundlage für die Regelung des Status der internationalen 

Organisationen durch RegierungsObereinkommen oder Verordnung an den internationalen 
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Standard angepasst INerden soll. Zudem ergibt sich ein gewisser Anpassungsbedarf auch auf 

Grund des EU-Beitritts Österreichs. 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen soU das Parlament entlastet werden ; seine Mitwirkung 

ist aber auch INerterhin gemäß § 1 Abs . 4 und 5 des Privilegiengesetzes (Zustimmung des 

Hauptausschusses des Nationalrates) vorgesehen . 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art . 10 

Abs . 1 Z 2 B-VG ("äußere AngelegenheitenM) . 

Durch die vorliegende Novene saU es insbesondere ermöglicht vo.erden. den internationalen 

Organisationen Rechtspersönlichkeit , Immunität von der Gerichtsbarkeit und 

Vollzugs handlungen, Unverletzlichkeit des Amlssit2.bereiches und der Archive, freien 

Nachrichtenverkehr und Währungsprivilegien einzuräumen. Da sich internationale 

Einrichtungen in der Regel bereits vor Inkrafttreten eines Amlssitzabkommens konstituieren , 

ist es erforderlich, die Möglichkeit einer rück""';rkenden Geltung der auf Grund des 

Privilegiengesetzes erlassenen Rechtsakte vorzusehen. 

Weiters sollen die Privilegien und Immunitäten von in leitender Funktion tätigen 

österreichischen Bediensteten internationaler Organ isationen beschränkt ..-..erden. 

Im Bereich der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen wird die Möglichkeit vorgesehen, 

dass Bedienstete der Organisation auch bei einer Befreiung von den Vorschriften im Bereich 

der Sozialversicherung einzelnen Zvveigen der österreichischen Sozialversicherung frer.v;ltig 

beitreten können. Oie Novelle sieht auch die Möglichkeit I/or. den Angehörigen der 

Bediensteten der internationalen Organisationen bevorzugten Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

gewähren. Weiters vvurden Anpassungen im zoll rechtlichen Bereich auf Grund des 

österreichischen EU -Beitritts nötig . 

Geht man davon aus , dass sich etwa eine kleinere internationale Organisation pro Jahr in 

Österreich ansiedelt , so beträgt der Einnahmeaustall auf Grund der einzuräumenden Steuer­

und Zollprivilegien jährlich etwa bis zu ÖS 2,6 Mio (Vergleichsfall: Internationales Zentrum für 

Migrationspolitikent'Nicklung - teMPO) . Dieser Betrag dürfte aber durch die Ausgaben der 

internationalen Organisation und ihrer Bediensteten mehr als kOfT1lensiert 'M!rden (nach 
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Angaben des teMPO beträgt das Jahresbudget der Organisation ÖS 12 Mio., wovon etwa ÖS 

10 Mio. in Österreich ausgegeben werden) . 

Im Sinne der Rechtsbereinigung wird die Änderung des Privilegiengesetzes zum Anlass 

genommen, das überholte Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und 

Immunitäten an die Unabhängige Kommission für Fragen der Abrüstung und der Sicherheit, 

8GBI. Nr. 29311981 , aufzuheben. 

Der vorliegende Entwurf (8Ig. A) wurde allen betroffenen Stellen zur Begutachtung übermittelt 

und die Stellungnahmen der einzelnen Ressorts berücksichtigt . 

In übrigen darf auf die beiliegenden Erläuterungen (Big . 8) verwiesen ~rden, denen eine 

Gegenüberstellung der von der Änderung betroffenen (geltenden) Rechtsvorschriften und des 

vorgeschlagenen neuen Textes (Blg. C) angeschlossen ist. 

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, dem Bundesminister für soziale 

Sicherheit und Generationen und dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit stelle ich den 

Antrag. 

die Bundesregierung v.<IJle beschließen: 

Der angeschlossene Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 

Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen geändert und 

das Bundesgesetz Ober die Einräumung von Privilegien und ITTYTlunitäten an die Unabhängige 

Kommission für Fragen der Abrüstung und der Sicherheit aufgehoben wird , wird sarrt 

Vorblatt. Erläuterungen und einer Textgegenüberstellung 

genehmigt und dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt. 

Wien , am Dezember 2002 

Ferrero-Waldner m. p. 
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Beilage B 

VORBLATT 

Problemstellung 
Von der ErrT'lächtigung des Privilegiengesetzes (BGBI. Nr. 67711977 idF BGB!. I Nr. 2/1997) 
zur Einräumung von Privilegien und lnvnunitäten an internationale Organisationen durch 
Verordnung oder Regierungsübereinkommen konnte in den lelzten Jahren kaum Gebrauch 
gemacht werden, da der vom Privitegiengesetz vorgegebene Rahmen in einigen Punkten nicht 
mehr den Erwartungen der internationalen Organisationen entsprach . Um diese zu einer 
Ansiedlung in Österreich zu bewegen, mussten ihnen Privilegien und Immunitäten durch 
Staatsverträge nach Art. 50 BV-G eingeräumt ..-..erden. Dies hatte eine Belastung des 
Parlaments mit einer Reihe gleichlautender Standardabkommen zur Folge. 

Problemlösung 
Durch die Änderung des Privilegiengesetzes wird dessen Rahmen zur Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen an die internationalen Standards 
angeglichen . Dies wird es erleichtern, solche Regelungen in Form von 
Regierungsübereinkommen zu treffen . 

Alternativen 
Keine 

Finanzielle Auswirkung 
Der vorliegende Ent'oNUrf verursacht keine direkten Kosten, sondern trägt sogar erheblich zur 
VeM'3ltungsvereinfachung bei, weil er die Schaffung von privilegienrechtlichen Regelungen 
nur durch Regierungsubereinkommen oder Verordnung der Bundesregierung erleichtert. 
Kommt es zu einer derartigen Regelung, so kann man davon ausgehen, dass sich durch 
Ansiedlung einer kleineren internationalen Organisation in Österreich ein jährlicher 
Einnahmeausfall auf Grund der einzuräumenden Steuer- und Zottprivilegien von etwa bis zu 
ÖS 2.6 Mio (Vergleichsfall: Internationales Zentrum für Migrationspolitikentwicklung - ICMPO) 
ergibt. Dieser Betrag dürfte aber durch die Ausgaben der internationalen Organisation und 
ihrer Bediensteten mehr als kompensiert werden (nach Angaben des ICMPO beträgt das 
Jahtesbudget der Organisation ÖS 12 Mio., ....ovan ÖS 10 Mio. in Österreich ausgegeben 
werden). 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Eine der Zielsetzungen des vorliegenden Entwurfs ist die Herstellung der EU-Konformität des 
Privilegiengesetzes im Zollbeteich . 

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens 
Keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich 
Durch die Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens der Regelung des Status von 
internationalen Organisationen wird die Attraktivität Österreichs als möglicher Sitzstaat erhöht . 

U /l 2 · 01 FR 20 : 00 [SE/ EH NR 7 6061 
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Mit dem Bundesgesetz über die Einräumung von an internationale Organisationen , BGBI. Nr. 

677/1977, zuletzt geändert durch das Bundesvertassungsgesetz BGBI. I Nr. 2/1997 

("Privilegiengesetz") wurde die Bundesregierung ermächtigt, internationalen Organisationen 

durch Verordnung oder Regierungsübereinkommen bestimrrte Privilegien und Immunitäten 

einzuräumen. Von dieser Ermächtigung konnte in den letzten Jahren kaum Gebrauch 

gemacht werden, da der vom Privilegiengesetz vorgegebene Rahmen in einigen Punkten (z .B. 

Möglichkeit zur Einräumung der Rechtspersönlichkeit in ÖSterreich und der Irrmunität von der 

österreichischen Gerichtsbarkeit, Recht zum frei",",lIigen Beitritt zur österreichischen 

Sozialversicherung) nicht mehr den Erwartungen der internationalen Organisationen 

entsprach. Um diese zu einer Ansiedlung in Österreich zu bewegen, mussten ihnen 

Privilegien und Immunitäten nach dem international üblichen Standard eingeräurrt \'\'erden. 

Wegen des engen Rahmens des Privi legiengesetzes wa r dies nur durch Staatsverträge nach 

Art. 50 BV-G möglich . Der Umstand, dass das Privilegiengesetz den von ihm verfolgten 

Zweck nicht mehr erfüllen konnte, hatte eine Belastung des Parlaments mit einer Reihe 

gleichlautender StandardabkolTV1'"len zur Folge. 

Der vorliegende Gesetzesent'MJrl schlägt daher Änderungen des Privilegiengesetzes vor , 

durch die die gesetzliche Grundlage für die Regelung des Status der internationalen 

Organisationen durch Regierungsübereinkommen oder Verordnung an den internationalen 

Standard angepasst werden soll. Zudem ergibt sich ein gewisser Anpassungsbedarl auch auf 

Grund des EU-Beitritts Österreichs . 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll das Parlament entlastet werden; seine MiMlirkung 

ist aber auch weiterhin gemäß § 1 Abs . 4 und 5 des Privilegiengesetzes (Zustimmung des 

Hauptausschusses des Nationalrates) vorgesehen. 
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Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art . 10 

Abs . 1 Z 2 B-VG (,.äußere Angelegenheiten") . 

Durch die vorliegende Novelle soll es insbesondere ermöglicht V'Rrden , den internationalen 

Organisationen Rechtspersönlichkeit, Immunität von der Gerichtsbarkeit und 

Vollzugshandlungen , Unverletzlichkeit des Amtss itzbereiches und der Archive, freien 

Nachrichtenverkehr und Währungsprivilegien einzuräumen. Da sich internationale 

Einrichtungen in der Regel bereits vor Inkrafttreten eines Amtssitzabkommens konstituieren. 

ist es erforderlich , die Möglichkeit einer rückwirkenden Geltung der auf Grund des 

Privilegiengesetzes erlassenen Rechtsakte vorzusehen. 

W eiters sollen die Privilegien und Immunitäten von in leitender Funktion tätigen 

österreichischen Bediensteten internationaler Organisationen beschränkt werden . 

Im Bereich der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen wird die Möglichkeit vorgesehen , 

dass Bedienstete der Organisation auch bei einer Befreiung von den Vorschriften im Bereich 

der Sozialversicherung einzelnen Zweigen der österreichischen Sozialversicherung freiwillig 

beitreten können. Die Novelle sieht auch die Möglichkeit vor, dcm Angehörigen der 

Bediensteten der internationalen Organisationen bevorzugten Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

gewähren. Weiters wurden Anpassungen im zoll rechtlichen Bereich auf Grund des 

österreichischen EU·Beitritts nötig. 

Geht man davon aus . dass sich etwa eine kleinere internationale Organisation pro Jahr in 

Österreich ansiedelt , so beträgt der EinnahmeausfalJ auf Grund der einzuräumenden Steuer· 

und Zollprivilegien jährlich etwa bis zu ÖS 2,6 Mio (VergleichsfaU: Internationales Zentrum für 

Migrationspolitikent'Nicklung - leMPD). Dieser Betrag dürfte aber durch die Ausgaben der 

internationalen Organisation und ihrer Bediensteten mehr als kompensiert werden (nach 

Angaben des leMPO beträgt das Jahresbudget der Organisation öS 12 Mio., wovon etwa ÖS 

10 Mio. in Österreich ausgegeben \M!rden). 

Im Sinne der Rechtsbereinigung wird die Änderung des PriviJegiengesetzes zum Anlass 

genommen, das überholte Bundesgesetz über die Einräumung von Privileg ien und 

Immunitäten an die Unabhängige Kommission für Fragen der Abrüstung und der Sicherheit, 

6GBL Nr. 293f1981 , aufzuheben. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu § 1: 

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU ist auf Grund von Art. 133 der EG· 

Zollbefreiungsverordnung eine Einräumung von ZollprivHegien und auf Grund von Art. 23 der 

Richtli nie 92/12/EWG eine Einräumung von Verbrauchsteuerbefreiungen durch innerstaalliche 

Rechtsakte nicht mehr möglich. Da § 1 diese Änderung bisher nicht berücksichtigte , ist es 

erforderlich. diese Vorrechte aus dem Regelungsbereich der Verordnungsermächtigung des 

Gesetzes auszunehmen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde diesem Artikel im Ent"M.Jrf 

deshalb ein neuer Absatz 1a eingefügt , der diese eingeschränkte Ermächtigung der 

Bundesregierung enthält. Auch bei der An-wendung der §§ 6 und 7 ""';rd zu beachten sein. dass 

die Einräumung von ZolJprivilegien an den dort genannten Normadressatenkreis nicht mehr 

durch innerstaatlichen Rechlsakt möglich ist. 

Zu § 1 Abs. 10 

Um den Status von arrtUchen Besuchern von internationalen Organisationen regeln zu 

können . müssen diese in die Aufzählung der Personen im Sinne des Privilegiengesetzes 

aufgenommen werden. Zu den einzelnen Rechten amtlicher Besucher vgl . § Sb. 

Zu § 2 Abs. 2: 

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt . dass sich internationale Einrichtungen in Österreich 

in der Regel bereits vor Inkrafttreten eines ArTiss itzabkommens konstituieren (vgl. Wassenaar 

Arrangement, leMPD, CTBTO·PrepCom, JVI usw.) . Daher ist es erforderlich , dass die 

Möglichkeit einer rückYJirkenden Geltung der auf Grund des Privilegiengesetzes erlassenen 

Rechtsakte vorgesehen 'vVird . insbesondere im Hinblick auf eventuelle 

14 / 12 ·01 FR 20:00 ISE /EM NR 76061 
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Umsatzsteuervergütungen. Da sich vor dem voraussichtlichen Inkratttreten der vorliegenden 

Novelle mit großer Wahrscheinlichkeit keine internationale Organisation in Österreich 

ansiedeln wird und der Status sämtlicher in Österreich bestehender Organisationen durch 

Amtssitzabkommen bereits geregelt ist. scheint die Vorsehung eines konkreten 

Inkrafttretenszeitpunkts entbehrlk:h . 

Zu § 2a.· 

Die Einräumung von Rechtspersönlichkeit an internationale Organisationen nach der 

Bestimmung des Abs . 1 hat einzig deklaralorischen Charakter. 

In Bezug auf den Status der internationalen Organisation selbst sieht § 3 des gettenden 

Privilegiengesetzes nur die Möglichkeit der Einräumung von Privilegien (Steuerbefreiung. 

Zollbefreiung usw.) vor. nichl aber von Immunitäten. Daher ist nach gellender Rechtslage für 

die Gevvährung von Immunitäten slets ein Vorgehen nach Art. 50 Abs. 1 B-VG bzw. der 

Erlass eines Bundesgesetzes erforderlich. Um diese langwierigen Verfahren, die in Relation 

zum beabsichtigten Regelungstatbestand unverhältniSmäßigen legistischen Aufwand 

verursachen . abzukürzen. soll durch den § 2a die Einräumung von verschiedenen 

Jmmunitäten (so z .8 . die Imm.,mität von der Gerichtsbarkeit und von VoUzugshandlungen . die 

Unverletzlichkeit des Amtssitzbereiches . der Archive oder des Eigentums der Organisationen) 

durch Regierungsübereinkommen oder Verordnungen ermöglicht werden . Das Parlament 

bleibt weiterhin in den Entscheidungsprozess eingebunden. sehen doch die Abs . 4 und 5 des 

§ 1 vor. dass vor Abschluss eines Regierungsübereinkomrnens nach § 1 Abs . 1 und 2 sowie 

vor Erlassung einer Verordnung nach § 1 Abs . 1a das Einvernehmen mit dem 

Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen ist. 

Zu§ 3 Abs. 4: 

Durch die Neuformulierung dieses den Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen betreffenden 

Absatzes v.1rd der Entwicklung der seit dem Inkrafttreten des derzeitigen Privilegiengesetzes 

geschlossenen Amtssitz- und Privilegienabkommcn Österreichs so""";e der Rechtssituation in 

Folge des Österreichischen EU-Beitritts Rechnung getragen. 

Zu § 4: 

14/12 · 01 FR 20 : 00 [SE / EM NR 7606 J 
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Die im Verhältnis zu praktisch allen internationalen Organisationen bestehende Befreiung der 

österreich ischen Staatsbürger von der Sozialversicherungspflicht. so'Nie die eingeräumte 

Wahlmäglichkeit, jedem einzelnen Z.....-eig der Sozialversicherung beizutreten. hat in der 

Vergangenheit in allen rezenten Amtssitzabkommen (siehe die Beispiele im Allgemeinen Teil) 

Eingang gefunden. Im Hinblick darauf sollte daher eine entsprechende Anpassung des 

Privilegiengesetzes an die diesbezüglichen Regelungen der jüngsten Amtssitzabkommen 

vorgenommen werden 

Zu§8Abs. 1Z7: 

Die in jüngster Zeit mit kleineren internationalen Organisationen abgeschlossenen 

Arrissitzabkommen enthalten die im derzeit geltenden Privilegiengesetz vorgesehenen 

Beschränkungen für den Import von Einrichtungsgegenständen und persönlicher Habe nicht. 

Die Vorschrift 'MJrde daher dem geltenden Standard angepasst. 

Zu § B Abs. 1 Z 10: 

Die Einräumung des genannten Privilegs ist Standard und findet sich auch in allen von der 

Republik Österreich jüngst abgeschlossenen Abkommen mit kleineren internationalen 

Organisationen. 

Zu § Ba: 

Der bevorzugte Zugang des in dieser Bestimmung genannten Personenkreises zum 

Arbeitsmarkt hat fast in alle bisher von Österreich abgeschlossenen Amtssitzabkommen 

Eingang gefunden. Um diesen bevorzugten Zugang sicherzustellen. INerden im Rahmen der 

gesetzlichen BestirTYTlUngen spezielle Maßnahmen zu treffen sein. die den erwähnten 

Personenkreis gegenüber sonstigen Fremden, die nicht auf Grund EU-rechtlicher 

Bestimmungen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben, deutlich besser stellen, 

Dies schließt die SichersteUung von ausreichenden Quotenplätzen auch nach Ausschöpfung 

der gesetzlichen Bundeshöchstzahl für die Beschäftigung von Ausländern im Rahmen der 

Überziehungsverordnung so""';e spezielle Erleichterungen des Verfahrens zur Erlangung einer 

Beschäftigungsbewilligung ein . 
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Der Begriff der Bediensteten von Internationalen Organisationen ist im Sinne des 

Angestelltenbegtiffs des jeweiligen AmIssitzabkommens zu verstehen . 

Zu § Bb: 

Die in diesem Artikel genannten Privilegien und Immunitäten haben Eingang in alle von der 

Republik Österreich in letzter Zeit abgeschlossenen Amtsitzabkommen gefunden und sind 

erforderlich . damit die amtlichen Besucher ihren Aufgaben effektiv nachkommen können . 

Zu § g: 

Aus österreichischer Sicht ist es von Bedeutung die Privilegien und Irrmunitäten 

österreichischer StaatsbOrger auf ein Mindestmaß zu reduzieren . Daher ist die Einräumung 

von zusätzlichen Privilegien und Immunitäten in § 9 auf leitende Bedienstete einer 

internationalen Organisation eingeschränkt, die nicht österreichische Staatsbürger oder nicht 

ständig in Österreich ansässig sind . 

Zu § 10: 

In den Amtssitzabkommen der vergangenen Jahre 'MJrde die in diesen vorgesehene Befreiung 

von den Vorschriften im Bereich der Sozialversicherung üblichel"Neise durch weitere 

Regelungen ergänzt , v.onach auch bei einer Befreiung Bedienstete der Organisation einzelnen 

Zweigen der osterreichischen Sozialversicherung beitreten können. In diesem 

Zusammenhang IMJrden gewisse Verfahren entwickelt (vgl. z .B. OPEC­

Sozialversicherungsabkommen, BGBI. III Nr. 143/1999; Art. 12 ICMPD-Amtssitzabkommen). 

die sich als zufriedenstellend erllliesen haben. Diese Regelungen sind in § 10 des Entwurfes 

aufgenommen \!VOrden. 

Zu § 10a: 

Um die ungestörte Tätigkeit einer Organisation zu gewährleisten. ist es wichtig . dass von der 

Organisation eingeladene Personen und die Teilnehmer an von internationalen Organisationen 

angebotenen Kursen und Seminaren, ohne große Verzögerungen zum Amtssitzbereich reisen 

können. Während sich dies für Bedienstete und Sachverständige aus § 1 Abs . 10 Z 3 iVm § 8 
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Abs . 1 Z 8 ergibt. sollte dies auch für eingeladene Personen festgelegt ..wrden können. Nicht 

in jedem künftig abzuschließenden Amtssitzabkommen wird es erforderlich sein . den 

gesarTten von dieser Vorschrift erfassten Personenkreis zu privilegieren. 

Die Erleichterung der Ein- und Ausreise begründet jedoch keinerlei Immunitäten nach den 

Vorschriften des Privilegiengesetzes. 

Zu § 12: 

Das neue Zitat des § 89 des Zollrechtsdurchführungsgesetzes passt den § an die sich aus 

dem EU-Beitritt ergebenden Änderungen im Zollrecht an . 

Zu Artikel 2 

Da die Unabhängige Kommission für Fragen der Abrüstung und der Sicherheit (sog. "Palme­

Koll'VT1ission") schon seit längerem keine Aktivitäten mehr entfaltet, kann das den Status 

dieser Kommission regelnde Bundesgesetz aufgehoben ..wrden. 
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Beilage A 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisationen grindert und das Bundesgesetz über 
die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an die Unabhängige Kommission für 
Fragen der Abrüstung und der Sicherheit aufgehoben VoIird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten 
an internationale Organisationen 

Das Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen. BG6l. Nr. 677119n, in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 6GBI. 
I Nr. 2/1997 , >Mrd""";e folgt geändert: 

1. Der Titel lautet 

"Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und Jmmunitäten an internationale 
Organisationen (Privilegiengesetzr 

2. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,(1 ) Sofern die Bundesregierung zum Abschluss von Regierungsübereinkommen gemäß Art. 
66 Abs . 2 B~VG ermächtigt ist, kann sie den im Abs . 7 genannten internationalen 
Organisationen, den im Abs . 9 genannten Ständigen Vertretungen sO'Wie den im Abs. 10 
genannten Personen die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Privilegien und Immunitäten 
durch Regierungsübereinkommen ganz oder zum Teil einräumen." 

3. Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a angefügt: 

,,(1 a) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, den im Abs . 7 genannten internationalen 
Organisationen, den im Abs . 9 genannten Ständigen Vertretungen sowie den im Abs . 10 
genannten Personen die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Privilegien und ItTVTlunitäten 
mit Ausnahme der in § 3 Abs . 5 und 6, und in § 8 Abs . 1 Z 7 genannten Privilegien durch 
Verordnung ganz oder zum Teil einzuräumen." 

4. In § 1 Abs. 3 wird die Wortfolge "Abs. 1 und 2" durch die Wolfe "Abs . 1, 1a und 2" 
ersetzt. 

5. In § 1 Abs. 4 wird die Wortfolge "den Abs . 1 und 2" durch den Ausdruck . .Abs. 1a" ersetzt. 

6. Dem § 1 Abs. 10 wird folgende Ziffer 4 angefügt: 

,,4. Amtliche Besucher der im Abs . 7 Z 1 genannten internationalen Organisationen." 
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7. § 2 Abs. 2 lauter: 

H(2) Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Privilegien können rück'Nirkend. jedoch 
frühestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes , gewährt werden . wenn 
die betreffende internationale Or!ilanisation zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des gemäß § 1 
Abs . 1 oder 2 abgeschlossenen Regierungsübereinkommens oder der gemäß § 1 Abs . 1 a 
erlassenen Verordnung ihren Sitz bereits im Bundesgebiet gehabt hat." 

8. Dem § 2 wrd folgender § 2a angefügt: 

.. § 2a. (1) Internationalen Organisationen kann Rechtspersönlichkeit in Österreich eingeräumt 
werden . sofern dies nicht im die internationale Organisation begründenden Staatsvertrag oder 
einem allgemeinen Privilegienabkommen der internationalen Organisation vorgesehen ist. 

(2) Internationalen Organisationen kann Immunität von der Gerichtsbarkeit und von 
Vollzugshandlungen eingeräumt werden. Dabei ist vorzusehen. dass folgende Fälle von der 
Immunität ausgenolTlTlen werden : 

, .wenn der mit der Leitung der internationalen Organisation betraute Bedienstete im 
Einzelfall ausdrücklich darauf verziChtet; 

2.wenn von einem Dritten ein Zivilverfahren wegen Schäden auf Grund eines Unfalls. 
der durch ein der internationalen Organisation gehörendes oder für diese betriebenes 
Motorfahrzeug verursacht wurde. angestrengt y.,;rd oder wenn durch ein solches Fahrzeug 
gegen Vorschriften, die die Haltung. den Betrieb und die Benützung von Motorfahrzeugen 
regeln . verstoßen wird und 

3.wenn durch eine behördliche oder geriChtliche Entscheidung die Pfändung des 
Gehalts , eines Bezuges oder einer Vergütung, die die internationale Organisation einem 
Bediensteten schuldet. angeordnet wird. es sei denn der mit der leitung der internationalen 
Organisation betraute Bedienstete erklärt gegenüber den zuständigen Behörden innerhalb von 
14 Tagen ab Zustellung der Entscheidung an die internationale Organisation, dass sie auf die 
Immunität nicht verzichtet. 

(3) Im Falle der Einräumung der Immunität von der Gerichtsbarkeit gemäß Abs . 2 können das 
Eigentum und die sonstigen Vermögens'v\'erte der internationalen Organisation ohne 
Rücksicht darauf. 'NO sie sich befinden , von jeder Form der Beschlagnahme. Einziehung, 
Enteignung. Zwangsverwaltung , jedem behördlichen Zwang oder jeder Maßnahme. die einem 
Urteil vorausgehen, befreit werden. 

(4) Internationalen Organisationen können weiters die folgenden Privilegien und 
Immunitäten in einem über die sinngemäße Anwendung der auf diplomatische 
Vertretungsbehörden in Österreich an'v\'endbaren Rechtsvorschriften nicht hinausgehenden 
Ausmaß eingeräumt werden : 

1. Unverletzlichkeit des Amtssitzbereiches und der Archive und 
2. freier Nachrichtenverkehr. 

(5) Internationalen Organisationen kann das Recht eingeräumt werden : 
1. Währungsguthaben und Wertpapiere auf gesetzlich zulässigem Weg zu erwerben 

und zu erhalten so......;e solche zu besitzen oder zu veräußern; 
2 . Bankkonten in jeder beliebigen Währung zu eröffnen und zu unterhalten und 
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ihre Einlagen, Wertpapiere und Währungsgutnaben nach, aus oder in der Republik 
Österreich zu transferieren." 

9. § 3 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die internationalen Organisationen können von der Verpflichtung zur Entricntung des 
Dienstgeberbeitrages zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen befreit 'Marden. Im Falle einer 
solchen Befreiung sind die Bediensteten der internationalen Organisationen und deren im 
gemeinsamen Haushalt lebende Familienmitglieder von den Geldleistungen aus dem 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ausgeschlossen. Dies gilt nicht, \,Wnn diese Personen 
österreichische Staatsbürger oder durch gemeinschafts rechtliche Bestimmungen 
gleichgestellte Staatsangehörige eines EWR- oder EU-Mitgliedstaates oder Staatenlose mit 
Wohnsitz in Österreich sind." 

10. § 4 lButet: 

.. § 4. Oie internationalen Organisationen können von jeder Beitragspflicht an eine 
Sozialversicherungselnrichtung der RepUblik Österreich befreit werden :· 

11. § 8 Abs. 1 2 7lsutet: 

.. 7 . das Recht, zum persönlichen Gebrauch steuer- und abgabenfrei sowie frei von 
wirtschaftlichen Einfuhrverboten und -beschränkungen folgendes einzuführen: 

a) bei ihrem Dienstantritt ihre Einrichtungsgegenstände und persönliche Habe in einem 
oder mehreren getrennten Transporten und in der Folge die notv.tendigen 
entsprechenden Ergänzungen: 

b) alle vier Jahre einen Kraftwagen sowie ein Motorrad: 
cl beschränkte Mengen bestil"TllTter Artikel. die zum persönlichen Gebrauch und 

Verbrauch , jedoch nicht für Geschenk- oder Verkaufszwecke bestimmt sind :~ 

12. Dem § 8 Abs. 1 wird folgende Z 10 EIngefügt: 

,,10. der gleiche Schutz und die gleichen Repatriierungsmäglichkeiten für sich selbst und 
ihre im selben Haushalt lebenden Familienangehörigen, wie sie Mitgliedern 
vergleichbaren Ranges des Personals der bei der Repubtik Österreich beglaubigten 
leiter von diplomatischen Vertretungen in Zeiten internationaler Krisen eingeräumt 
werden ." 

13. Dem § B wird folgender § Ba angefügt: 

.. § 8a. Den Ehegatten und den im selben Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten 
Verwandten von Bediensteten internationaler Organisationen kann im Einklang mit den 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen bevorzugter Zugang zum Arbeitsmarkt eingeräumt 
werden." 
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14. Dem § 8 wird folgender § 8b ang~fügt: 

.,§ ab. (1) Amtlichen Besuchern der internationalen Organisationen können folgende 
Privilegien und Immunitäten eingeräumt ..-..erden: 

1. Befreiung von jeglicher Gerichtsbarkeit hinsichtlich aller von ihnen in Ausübung 
ihrer amtlichen Tätigkeit gemachten mündlichen oder schriftlichen Äußerungen 
und gesetzten Handlungen, Vv'Obei diese Befreiung auch dann v.eiterbesteht, wenn 
die betreffenden Personen nicht mehr arTiliche Besucher der Organisationen sind; 

2. Unverletzlichkeit aller amtlichen Schriftstücke, Daten und sonstigen Materialien; 
3 . Schutz vor Beschlagnahme ihres Privat- und ihres Dienstgepäcks: 
4. die für die Überweisung ihrer Bezuge und Spesen erforderlichen 

UmtauschrTIÖglichkeiten. 
(2) In den Fällen, in denen der Anfall einer Steuer vom Aufenthalt abhängt, kann vorgesehen 
werden, dass Zeiträume, 'Nährend deren sich die in Abs . 1 genannten Personen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben in der Republik Österreich aufhalten , nicht als AufenthaltszeIträume 
angesehen werden . Diese Personen können insbesondere von der Steuerzahlung tur ihre von 
der Organisation bezahlten Bezüge und Spesen 'Nährend eines derartigen Dienstzeitraums 
soVvie von allen Fremdenverkehrsabgaben befreit werden." 

15. § 9 lautet: 

.. § 9. Neben den im § a angeführten Privilegien und Immunitäten können in leitender Funktion 
tätigen Bediensteten von internationalen Organisationen, die nicht österreichische 
Staatsbürger sind oder im Bundesgebiet nicht ständig ansässig sind, die gleichen Privilegien 
und Immunitäten ge'Nährt ...-..erden, Vvie sie den Mitgliedern des diplomatischen Personals der 
diplomatischen Missionen in der Republik Österreich auf Grund des Wiener Übereinkommens 
über diplomatische Beziehungen eingeräumt 'M!rden . ~ 

16. § 10 lautet: 

,,§ 10. (1) Die im § 1 Abs . 10 Z 3 genannten Personen können hinsichtlich der von ihnen 
ausgeübten Tätigkeit von der Afl'.I;'endung der österreichischen Rechtsvorschriften im Bereich 
der Sozialversicherung befreit werden. 

(2) Den im § 1 Abs. 10 Z 3 genannten Personen, die von der Anwendung der österreichischen 
Rechtsvorschriften im Bereich der Sozialversicherung gemäß Abs. 1 befreit sind , kann das 
Recht eingeräumt werden, jedem einzelnen Zweig der Kranken-. Unfall- und 
Pensions versicherung sowie der Arbeitslosenversicherung beizutreten. Eine solche 
Versicherung hat die gleichen Rechtswirkungen "";e eine Pflichtversicherung. 

(3) Wenn den im § 1 Abs , 10 Z 3 genannten Personen ein Recht gemäß Abs . 2 eingeräumt 
Vvird, ist vorzusehen , dass 

1. diese Personen das Recht gemäß Abs . 2 binnen drei Monaten nach Inkrafnreten 
des gemäß § 1 Abs . 1 oder 2 abgeschlossenen Regierungsübereinkommens 
beziehungsweise der gemäß § 1 Abs . 1a erlassenen Verordnung oder nach 
Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses mit der internationalen Organisation 
durch Abgabe einer schriftlichen Erklärung geltend machen können; 

2. eine VersiCherung gemäß Abs . 2 in dem ge'Nähtten Zweig mit dem Beginn der 
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Beschäftigung bei der internationalen Organisation. \Wnn die Erklärung binnen sieben 
Tagen nach Inkrafttreten des gemäß § 1 Abs . 1 oder 2 abgeschlossenen 
Regierungsübereinkommens oder der gelT'Öß § 1 Abs . 1a erlassenen Verordnung 
abgegeben 'Nird . sonst mit dem der Abgabe der Erklärung nächstfolgenden Tag 
beginnt; 

3. die Versicherung mit dem Ende der Beschäftigung bei der internationalen 
Organisation endet; 

4. die im § 1 Abs . 10 Z 3 genannten Personen für die Dauer der Versicherung die 
Beiträge zur Gänze an die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse zu entrichten 
haben und 

5. die nach Z 1 abzugebenden Erklärungen der örtlich zuständigen 
Gebietskrankenkasse zu übermitteln sind ." 

17. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

,,§ 10a. Unbeschadet der Bestinvnungen der § 7 , § 8 Abs . 1 Z 8 und § 9 kann Personen. die 
von internationalen Organisationen eingeladen werden oder die an von internationalen 
Organisationen angebotenen Kursen und Seminaren teilnehmen, das Recht zugestanden 
werden, ungehindert vom oder zum AlTtssitz der internationalen Organisation zu reisen , ~bei 
vorzusehen ist, dass Österreich das Recht hat, einen ausreichenden Nachweis darüber zu 
verlangen. dass Personen, die dieses Recht in Anspruch nehmen wollen. dieser Kategorie 
angehören : allenfalls erforderliche Visa .......-erden kostenlos und so rasch wie möglich bewilligt" 

18. In § 12 Abs. 1 wird die Worlfo,lge .. § 40 des Zollgesetzes 1955" durch die Worte ,,§ 89 des 
ZoUrechts-Durchführungsgesetzes" und die Wortfolge "Abs . 1 und 2~ durch die Worte "Abs. 
1. 1 a und 2'" ersetzt. 
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Artikel 2 

Aufhebung des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an die Unabhängige Kommission für Fragen der Abrüstung und der 

Sicherheit 

Das Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an die Unabhängige 
Kommission für Fragen der Abrüstung und der Sicherheit, 6GBI. Nr. 293/1981, ""';rd 
aufgehoben. 
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ENTU'lJRF: 

Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen (privilegien gesetz) nach geplanter Novellierung unter &rücksichtigung der 

RessorlsteJlungnahmen 

§ J. (1) Sofern die Bundesregierung zum Abschluss von Regicrungsüfwrcinkommen gemäß 
Art . 66 Ahs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann sie den im Abs. 7 genannten internationalen 
Organisationen. den im Abs. 9 genannten Ständigen Vertretungen ~owie den im Abs. \0 genannten 
Personen die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Privilegien und Immunitäten durch 
Regierungsübereinkommen ganz oder zum Teil einräumen. 

(la) Die Bundesrl'gil'rung wird ferner ermächtigt, den im Abs. 7 genannten inll'rnationall'" 
Organisationen, den im Ahs . 9 genannten Ständigen Vertretungen sowic den im Abs . 10 
gl'llanntcn PersollCh die in dicscm Bundl'~gl'sl'tz , 'orgeschencn Pril'ill'gicn und lmmunitäh.'n 
mit Au~nahml' der in § J Ahs. 5 und 6 und in § 8 Abs. I Z 7 genanntt:'n Pri"i1l'gil'h durch 
Verordnung g.lOz oder zum Teil einzuräumen. 

(2) Den im Abs. 7 genannten internationalen Organisationen sowie den im Abs. 10 genannten 
Personen können auch jene Privilegien und Immunitätc;n eingeräumt werden (Abs , 1), die entweder 
in den Satzungen die.~cr Organisationen oder in einem sich auf die jeweilige internationale 
Organisation beziehenden. in ihren Mitgliedstaaten geltenden völkCTTe1:hlliehen Vertrag über 
Privilegien und Immunitäten enthalten oder nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Völkerrechts Zllr ErfUllung ihrer Aufgaben vorgesehen sind. 

(;\) Die in den Abs . r. tll und 2 vorge~ehene Ermächtigung gilt auch für die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten anlässlich der Abhaltung internationaler !\.onf(.'Tenzen. die mit der 
Tatigkeil der im Abs. 7 genannten Org:mi~atiom:n im Zusammtmhang stehen oder von Staaten 
einberufen werden. 

(4) Verordnungen der Bundesregierung nach Ab~. la bedürfen. soweit sie nicht den im Abs. 3-
umschriebenen Inhalt haben. des Einvemehm(."l'ls mit dem Hauptausschus.~ des Nationalrates . 

(5) Vor dem Abschluss von Regierungsübereinkommen nach den Abs. I und 2 hat die 
Bundesregierung, soweit diese Regicrungsübereinkommen nicht den im Abs. :3 umschriebenen 
Inhalt haben, gleichfalls das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen. 

(6) Nach dem Abschluss eines Regierungsübcreinkommens oder der Erlassung einer Verordnung 
betreffend eine internationale Konferenz (Abs. 3-) hat die Bundesregierung dem Hauplau~schu~s de.~ 
Nationalrates unverzüglich zu berichten. 

(7 ) Internationale Organisationen im Sinne die.~es Bundesgesetzes 
sind: 

1 
2. 

Organisationen, die ausschließlich aus Slaaten oder Slaalenverbindungen gebildet werden: 
Organisationen. die entweder Zllr Gänze aus juristischen Personen des öffcntlich(."l'l Rechl.~ 
mehn:rc:r Staaten oder aus dieser Rechtsform nach gleichartigen Einrichtungen bestehen oder 
teilweise aus diesen und teilweise aus Staaten oder Staatenverbindungen gebildet werden: 

3. Die \\'elt-Fremdenverkehrsorganisation (World Tourism Organization - WTO). 

(8) Privilegien und Immunitäten dürfen nur zugunsten solcher internationaler Orga nisationen 
eingeräumt werden. an denen die R(:publik Österreich oder andert: österreichische juristische 
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Persontm des öffentlichen Rechl~ teilnehmen oder deren in Österreich entfaltete Tätigkeit von der 
Bundesregierung als im außenpolitischen Interesse der Republik Österreich gelegen bezeichnet 
wird. 

(9) Ständige Vertretungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Ständige Vertretungen der 
Mitglieder der im Ahs. 7 Z I gc:nanntct\ internationalen Organisationen bei diesen. Diesen 
Vcrtn:lungl:ß können Ständige Beobachtermissionen. die bei sukhen Organisationen ak.k.rctliti.:rt 
sind. zur Gänze oder teilweise gleichgehahen ..... erden. 

(10) Personen im Sinne diese!> BundCllgcsetze!> sind: 
1. Vertreter der Mitglieder der im Abs. 7 Z I gc:nanntcn internationalen Organisationen. die an 

Tagungen dieser Organisationen teilnehmen oder bei diesen in anderer amtlicher Funktion 
tätig werden. Diesen können Vertreter von Nichtmitgliedern sowie Beobachter bei solchen 
T agungerl zur Gänze oder teilweise gleich gehalten werden: 

2. Mitglieder der im Ahs. 9 genannten St.'indigen Vertretungen oder Beobachtcrmissionen: 
3. Bedienstete der internationalen Organisationen. Diesen kößJ1en Sachverständige. die im 

Auftrag der internationalen Organi~ationen tätig werden. zur Gänze oder teilweise 
gleichgehalten werden. 

4. Amtliche BC!lucher der im Abs. 7 Z I gena nnten internationalen Organi~ationen. 

(11) Unter "Wiener tJbereinknmmen üher diplomatische Beziehungen" i ~t das \Viener 
Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961. BGBI. Nr. 6611966. zu 
verstehen. 

§ 2. (1) Der Umfang der Privilegien und Immunität.en. der von der BundC!lregierung den 
internationalen Organisationen und den Personen im Sinne dieses Bundesgesetzes im einzelnen 
eingeräumt werden kann. i$t • soweit diescs BUßdcsgesetz nicht $e1bst eine genllue Umschreibung 
vorsieht - nal;h dc:m Sitz im ln- oder Ausland. der Rcchtsnatur (§ 1 Abs. 7). der mtemationa\en 
Bedeutung und dl."TO Aufgabenbereich der jeweiligen Organisation. der Art der von der 7.U 
begünsligenden Person auszuübl.-nden Funktion. deren In- oder Ausländereigcnschafl sowie danach. 
ob sich eine solehe Person tUr einen länger andauernden Zeitraum oder nur vorübergehend im 
Bundesgebiet aufhält. zu bc:messen. 

(2) Dit.' in diesem Bundt.'sgcSt'tz vorgt.>sehcncß Privilegien können rück,,'irkcnd,jedoch 
frühestcßs zum Zeitpunkt dt.>s Inkraftlrctens dieses Bundt"Sgeliettl's, gewährt werden , w",nn 
dh: betTl'ffcllde internationale Orgilßisation zum Zeitpunkt des Inkratltretel1s des gemiiß § I 
Ahs. I od!.!r 2 ahgeschlosst'liI!n Regit'rungsühereinkommens oder der gemäß § 1 Abs. la 
erh.ssenen Verordnung ihren Sitz bereits im Bundesgebiet gehabt haI. 

§ 2a. (I) Internatinnalen Orgllnintionen kann Rechtspenönlichkeit in ~terreich 
I'ingeräumt werden, sofern dit's nicht im die internationale Organisation bt'gründenden 
Sta1iltsvertrag oder t'inem allgemeinen Pril'ilegien1ilbkommen dl'r int"rnational"n 
Organisation vorgt'sehen ist. 

(2) Internliltiunlillen Organisatiunen kahn Immunität vun der {"wt.'richtshukeil und von 
Vollzugshanillungen eingeräumt werden . Dabei i§t vnrzusehen, dass rolgende Fällt' von der 
Immunität ausgenommen werden : 

1. wt'nn der mit dt'r Leitung der internationalen Organisation bt-lrautt' Bt'dienslt'te im 
Einzelfall aUlidrücklich darau f v~rzichtet; 

2. wenn von einem Drillt'n ein Zh'ilverfahren ""egen Schäden liIurGrund eines linfaUs, 
der durch ein der internationltleh Orgllhiution gehört'ndes oder rur diese 
hetril'henes Motorfahrzeug verursacht ""rde, angt.>strengt wird oder wenn dorch 
rin solches Fahrzeuj!; j!;e~en Vorschriften, die die Ha\tun~, den Betrieb und dir 
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Benützung von MOlorfahneugen regeln, ventoßen wird und 
3. wenn durch eine behördliche oder gerichlliche Entscheidung die Pfandung des 

Geh .. lts, eines Bezuges oder einer Vergütung, die die internation .. le Org .. nisation 
einem Bediensteten schuldet, angeordnet wird, es sei denn der mit der Leitung der 
inll'rnlollionalen Orglolniution belrlolute Bedienstete l'rldärl gegenüber den 
lUständigen Behörden innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung der Entscheidung OIIn 
die internationale Organisation, dass sie auf die Immunität nicht venichtet. 

(3) 1m Falle der Einräumung der Immunität "on der C..erichtsbarkeit gemäß Abs. 2 können 
das EAgt!ntum und dil' sonstigen Vermögenswerte dt!r internationalen Organisation ohne 
Rücksicht darauf, wu sit! sich befinden, von jeder Form der Beschb.gnahme. Einziehung, 
Enteignung, ZWOIngnerwaltung,jedem behördlichl'n Z""ang oder jeder Maßnahme, dil' 
eint'm Urteil vorausgehen, befreit werden . 

(4) Internationalen Organisationen können weiters die folgenden Privilegien und Immuni­
täten in einem über die sinngemäße Anwendung der auf diplom atische Vertretungsbehörden 
in Österrl'ich anwendbaren Rechtsvorschrifhm nicht hinausgehenden Ausmaß eingeriiumt 
lH'rdl'n : 

I . li nHrll'Izlichkl'it des Amtssitzhereiches und der Archive und 
2. freier .'l"achrichtcnverkehr . 

(5) Internationalen Organisation,'n kann dlols Recht t'ingeräumt ","erden : 
I. Währungsguthahen und Wertp;apicre auf gcst'tzlich zulässigl.'m Wl.'g zu crwerhl.'n und 

lou erhaltt'n sowit' sulche zu ~itzt'n uder zu veräußern; 
2. B.mkknntl'n in jeder heliebig ... n \\"ährung zu eröITnen und zu unterhahl'h und 
3. ihre EinlOigen, Werlpapierl.' und \Vährungsguthlolbl'n nach , aus oder in der Rt'publik 

Österreich zu transferieren. 

§ 3. (I) Die internationalen Organisationen körmen in bezug auf ihre amtliche Tätigkeit von d~ 
Besteuerung befreit werden. Unter amtlicher Tätigkeit ist die durch den ~tatutc:nmäßigen Zweck 
bestimmte Tätigkeit internationaler Organisationen. sowei t $i", mit diesCf Tätigkeit nicht in 
J.,;.oru.:urrenz zu inländischen Unternehmen treten. zu verstehen. Diese Bestimmung bC2icht sich nicht 
auf Personen. die an dkse Organisationen Leistungen L'fbringen. 

(2) Lieferungen oder sonstige Leistungen. die die internationalen Organisationen Im 

Z usammenhang mit ihrer amtlichen Tätigkeit empfangen. können von den fur diCl!c LiefcrungCT1 
und sonstig<=n Ll;;istung<=n im Preis uß'<=n mh:r ve-rdt:ekt übe-rwälzten Stt:ue-rn entlaslt:l wt:rden. 

(3) Rechtsgeschäfte. an denen die internationalen Organisationen in Ausübung ihrer amtlichen 
Tätigkeit beteiligt sind. und alle Urkunden über solche können von der Besteuerung befreit werden. 

(") nie intl'rnationahm Orgahiutionl'n können von der Verpnichtung zur Entrichtung des 
Dil'n$tgeherheitrages zum Ausgleichsfonds für }o' amilienbeihilfcn befreit ·werden . Im Falle 
l'inl'f solchen Befreiung sind dit' Bediensteten der intt'rnationall'n Organisationen und dt'ren 
im gemt'inumen Haushalt Il'ht!nde FOImilit'nmitglieder von dl.'n Gt'ldleistungeh aus dem 
Ausgleichsronds rur Familienheihilfen ausgeschlossen . Dies gilt nichl , wenn dies~ Penont.>n 
österreichische Staatsbürger oder durch gl'ml'inschaftsreC"htliche Bestimmungen 
glcichgclItdlk Staatsangehörige dnl'S EWR- oder EV-Mitglil'dstaates oder Stllatcnlosc mit 
Wohnsitz in Österrt!ich sind. 

(5) Gegenstände. die von den internationa len Organi.~ationen rur ihre amtliche Tätigkeit ein- oder 
ausgeIDhrt werden. können bei der Ein- oder Ausfuhr von Zöllt:n und anderen Abgaben sowie von 
wirtschaftlichen Einfuhrvt:rbotcn und -be~chränkungen befreit werden . 
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(6) Die mtemationa len Organisationen können bei der Einfuhr von Dienstfahrzeugcn und 
Ersatzteilen rur diese. soweit sie tuT ihre amtliche Tätigkeit benötigt werden. von Zöllen und · 
anderen Abgaben sowie von wirtschaftlichen Einfuhrverboten und -beschränkungen befreit werden. 

(7) Die bei der Einfuhr unerhobcn gebliebenen Abgaben $ind ZU entrichten. wenn dic nach den Abs. 
Sund 6 abgabt:nfrt:i t:ingt:fIlhrlen Gt:gensLändt: von den internalionah..ll Organisationen vor Ablauf 
einer näher zu bestimmenden FrisL die zumindest mit einem Zeitraum von zwei Jahren nach der 
Abfertigung dieser Gegenstände zum freien Verkehr ft:stzulegen ist., in Österreich an andere 
Personen überlassen oder übertragen werdt:n. Für Gegenstände. die nicht im Eigentum der 
Organisati onen stehen. ist festzulegen. dan die Befreiung von Zöllen und anderen Abgaben nur so 
lange besteht. als diese Gegenstände im Gebrauch der jeweiligen Organ i~ationen stehen. 

(8) Dic vorstehenden Befreiungen dürfen sich nicht auf Abgaben beziehen. die tatsächlich nur ein 
Entgelt rur öffentliche Dienstleistungen darstellen. 

§ -4 . Die internationalen Organis:ltionen können von jeder BeitragspOicht an eine 
Sozialversicht.·rungseinrichtung der Republik Österrt'ich befreit werden. 

§ 5. (I) Jeder zum Nutzen der Bedien.~teten der internationalen Organisationen errichtete Pensions­
oder l1nterstützung~fonds. der in Österreich Rechtspcrsönlichkeit be!iitzt.. genießt die gleichen 
Privilcgien wic dic Organisation sc:lbsL soweit dencn Betätigung nicht über den Rahmen ciner 
blolkn \'c:rmögensverwaltung hinausgeht. 

(2) Von den internationalen Urganisationen errichtete und für amtliche Zwecke bestimmte Fonds 
und Stiftungen genießen die gleichen Privilegien wie die Organisationen sc:lb~l soweit deren 
Betätigung nicht über den Rahmen einer bloßen Vermögensvcrwaltung hinausgeht. 

~ 6. Ständigen \ 'ertretungen der ausländischen Mitglieder der im § lAbs. 7 Z 1 genannten 
intanationalen Organisationen können die gleichen Privilegien und Immunitätcn. wie sie den 
diplomatisch(.:n Mi~sionen in der Republik Ö~terreich auf Grund des Wiener Übereinkommens über 
diplomatischc Beziehungen eingeräumt werden. gewährt werden . § 3 Abs. 4 gilt sinngemäß. 
§ 7. Den im § lAbs. 10 Z I und 2 gcnannlt:n Personen sowie den im gemeinsamen Haushalt 
lebcndcn Familienangehörigen können die gleichen Privilcgien und lmmunilätcn gewährt werdcn. 
wil:: sie den Mitglir;:dern der in der Republik Ös'-'.-m:ich akkreditierten diplumatisehCfl Missionen auf 
Grund des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen eingeräumt werden. 

~ 8. (I) Bedienster.en der internationalen Organisationen können folgende Privilegien und 
Immunitäten eingeräumt werden: 

I Befreiung von jcglicher Jurisdiktion in bezug auf die von ihnen in Ausübung ihrer amtlichen 
Funktionen gemachten mündlichen odt.,.. schriftlichen Äuß'-"1"Ungen und in bezug auf alle Von 

ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Funktionen gesetzten IIandlungcn. wobei diese 
Befreiung auch dann weiterbestehl wenn die betreffenden Personen nicht mehr Bedienstcte 
der Organisationen sind: 

2. Schutz vor Beschlagnahme ihre.~ privaten und ihre:<; Dienstgepäcks: 
3. Schutz vor Durchsuchung des Dicnstgcpäcks und. falls der Bedienstete unter § 9 taUt. 

Schutz vor Durchsuchung des privat...-n Gepäcks: 
4. Befreiung von der B~teuerung der Gehälter. Bezüge. Vergütungen und Ruhegcnü~sen. die 

sie rur gegenwärtige oder frühere Diende rur die Organisation erhalten: diese Befreiung 
kann sich auch auf Unterstützungen an die Familienangehörigen der Bcdienstett:n beziehen: 
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S. Befreiung von der Besteuerung aller Einl.:ilnfte und Vennögens ..... erte der Bediensteten und 
ihrer im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen. sofern diese Einkünfte und 
Vermögt:nswerte nicht unter die beschränkte Steuerpfli cht des öslern:ichischen 
Einkommcnsteuerrcchts oder Vennögensteuerrechts fallen: 

6. Befreiung von der Erbschafts- und Schcnl...'lIngsstcuer. so ..... ei t diese allein infolge des 
Wohnsitzcs oder gC\'/öhnlichen Aufenthall!i der Bediensteten oder ihrer im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Familienangehörigen in der Republik Österreich entsteht 

7. das Recht, zum persönlichen Gebrauch steuer- und abgabenfrei so ..... ie frei von 
wirtschaftlichen E infuhrverboten und - beschränkungen folgendes einzuIUhren : 
a) bei ihrem DienstanlriU ihre Einrichtungsgegenstände und persönliche I·Iabe in einem oder 

mehreren getrCJll1 ten Tra nsporten und in der Folge die notv.·endigcn entsprechenden 
Ergänzungen: 

b) arte vier Jahre einen kraftwagen sow ie ein Motorrad: 
cl beschränkte Mengen bc:5timmtcr Artikel. die zum p'-TSönlichcn Gebrauch und Verbrauch. 

jedoch nicht rur Gl:Scht:nk- otkr Vakaufszwe;;ckc: ht:slimm1. sind: 
8. Befreiung von Ein- und Ausn::i~ebeschränkungen filr sich selbst. ihre Eheganen. ihre 

unterhaltsberechtigten Verwandten und andere Haushallungehörige: allenfa lls erforderliche 
SichNermerke werden gebührenfrei erteilt 

9. die Befugnis, in der Republik Österreich oder andt:rs ..... o ausländische Wertpapiere, Guthaben 
in fremden Wä hrungen und andere bewegliche Vermögenswerle zu CJ"I,Io'erben und 2U 

besitzen. sowie das Recht. bei Beendigung ihres Dienstvcrhältniue~ bei der Organisation 
ohne Vorbehalte oder Beschränl...'lIngen ihre Zahlungsminel auf gcsetzlich zulä ~sigem Wege 
in der gleichen Währung und bis zu denselben Beträgen auszufuhren. wie sie: sie in die: 
Republik Österreich eingefuhrt haben: 

10. der gleiche Schutz und die gleichen RepatriicTllngsmöglichkeit.CJI für sich sclbst und ihre im 
selb,"-TI Haushalt lebenden Familienangehörigen. wie sie Mitgliedern vergleichbaren Ranges 
des Personals der bei der Republik Österreich beglaubigten Leiter von diplomati~chcn 
Vt-Tlrc:tungen in Zeiu:n mltmationaler KriNen c:ingt:ra umt waden. 

(2) Die Eneilung der im Abs . I Z. 4 und 5 vorgesehenen einkommenssteuCTlichen Privilegien kann 
an die: Bedingung geknüpft werden. dass die privilegierten Personen "on den im ö~tCTTe ichischen 
Einkommensteuerrecht jeweils fur beschränkt Steuerpfl ichtige nicht anwendbaren 
Regünstigungs"orschriften ganz odCT teilweise ausgeschlossen sind. 

§ 801 Den Ehegallen und den im selben H aush alt lebenden unterh altsberechtigten 
Verwa ndh'n von Bedienstet .. n internationall'r Organisationen kann im Einklang mit den 
bestehenden gl'Set 7.lichen Best immungen hevorzugter Zu gan g zum Arbeil!.markt 
eingeräumt wt'rden . 

§ 8h. (I) Amtli chen Besochern der international ... n Organisationt'n könnt'n folglmdl' 
Privilegien und Immunitäten eingeräumt werden: 

I Befreiung von j eglicher Gerichtsharkeit hinsichtlich aller von ihnen in Ausühung 
ihn'r amtlichen Tätigkeit gemachten mündlichen oder schr iftli chen Außerungen 
und gt'sctzten Handlungen , woht'i diese Befreiung auch dann weitl'rbesteht, wenn 
di e lR'trerrenden Personen nicht mehr amtliche Iksucher der Organisatiunen 
sind; 

2. llnver/l,tzlichkt'it aller .. mtli ehcn Schriftstücke, Dilten und sonstigen J\hterialien ; 
3. &hutz vor Besehlagnahmeihr es Privilt- und ihres Dienstgl.' päcks ; 
4. die rur d ie Überweisung ihrer Bezüge ond Spesen erforderlichen 

{imt auschmöglichkeiten. 
(2) In den Fällt'n, in denen der Anfall ciner Steuer ,'om Auf"nlhall ahhän gt , kann 
"lIrgL'sehL'n werden , dass Zl'iträume, während deren sich d ie in Abs. 1 gL'nannten PersonL'n 
zur Erfüllung ihrcr Auf/::ah"n in dcr Republik Österrei,h aufhaltcn, nicht als 
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Aufenthaltszeiträuffie angesehen werden. Die~e Personen können insbesondere "on der 
Stt'uerzahlung für ihrt' von der Organisation beuhllen Bezügt' und Spest'n währt'nd eines 
du artigen DiensUeilraums lwwie von :tllen Fremdenverkehrsabg:tben befreit werden . 

§ 9. Neben den im § 8 angeführten Privilegien und lmmunitiitcn können in ("itender 
Funktion tätigen Bediensteten von internationalen Organisationen. die nicht österreichische 
St:t:ttsbürgt>r sind oder im Bundesgebiet nicht ständig ansässig sind , die gleichen Privilegien 
und lmmunitiilen gewiihrt werden. wie sie den Mitgliedern de~ diplomatischen Personals dt'r 
diplomatischen Missionen in der Repuhlik Österreich auf Grund des Wiener 
Übt-reinkomffiens über diplomatische Beziehungen eingt'räurnt werden. 

§ 10. (I) Die im § lAbs. 10 Z 3 genannten Personen können hinsichtlich der von ihnen 
ausgeübt!;'n Tätigkeit von der Anwendung der österreichischen Recht!worschriflen im 
Bereich der Sozialvenicherung befreit "·erden. 

(2) Den im § 1 Ahs. 10 Z 3 genannten Personen, die von der An,,·endung der 
östt'trt'ichischen Rcchtsvorschriften im Bereich der Sozialversicherung gl·miiD Abs. 
h...t·reit sind, kann das Rech! eingeräumt ,,·erden,jedem einzelnen Zweig der Kranken -, 
t ' nfall- und Pensionsversicherung sowie der Arheitslosenversicherung beizutreten. Eine 
sulcht' Versit"hl'rung hat dil' gleichen Rechtswirkungen "ie einl' Pnichtnrsichl'rung. 

(3) Wenn den im § 1 Abs. 10 Z 3 genanntl'n Pt'rsonl'n ein Recht gemäß Abs. 2 l'inger:'umt 
wird, ist \·urzuschen, dass 

I. diese Persont'n das Rl'cht gemäß Am. 2 binnen drei Monaten nach Inkril.1\treten des 
gl'mäß § 1 Abs. lader 2 abgeschlossenen Regierungsübt>reinkommens 
beziehungsweise der gemäß § lAbs. h erlassl'nen Verordnung oder nach 
Aufn:.lhme de~ Bl'schdtigungsverhältnines mit der internationalen Organisation 
durch Abgahe einer schriftlichen F.:rklärung geltend machen können ; 

2. eine Versicherung gemäß Abs. 2 in dem gewählten Zweig mit dem Beginn der 
Bt·schäftigung bei der intern:ttion .. len Organisation, wenn dit' Erklärung binnen 
siehl'n T:.Igen nach InkrafUreten des gemäß § 1 Abs. 1 oder 2 abgeschlossenen 
Regierungllübereinkommens oder der gemäß § lAbs. la erlassenen Verordnung 
abgt'gl'ht'h wird , sonst mit dl'm der Abgabt' der Erklärung nächstfolgt'nden T:tg 
heginnt; 

3 . die Vl'rsicherung mit dem Endl' dl'r Beschäftigung hei der intl'rnation:tlen 
Organisation endet. 

4. die im § lAbs. 10 Z 3 gen:.lnntl'n Personl'n rur die Dauer der Versicherung die 
Bt'iträgl' zur GänZl' an dit, örtlich zuständige Gl'hietsknnkenkassl' zu entrichtl'R 
haben; und 

5. die nach Z I abzugt'~ndt'n Erklärungen der örtlich zuständigen 
C'.-chietskrankenkioiSse 1.u ühermittl'ln sind . 

§ IDOl.. l1nbeschadet der Bestimmungen der § 7, § 8 Ahs. I Z 8 und § 9 k:.lnn Personen, die 
'l"on internationalen Organisationen eingeladen werden oder die an vun internation:.llen 
Organisationen angebotenen Kursen und Seminaren teilnehml'n , das Recht zugestanden 
werden, ungehindert vom odl'r zum Amtssilz der internationalen Organisation zu reisen, 
wobei vorzuH'hen ist, dass Österreich dll.s Recht hat, einen ausreichenden Nach,,·ds dll.rüber 
zu verlangen, da.'iS Penonen, die dieses Rl'cht in Anspruch nehmen wollen, die§er K:ttegorie 
angl'hört'n ; allenfalls erforderliche Visa wt'rdl'n kostenlos und so rasch wie möglich 
hl'willigt. 

§ 11 . Injenen Fällen. in denen der Anfall irgcndcincr Steuer vom Aufenthalt abhängt. kann 
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bestimmt werden. dass Zeiträume. während derer sich die im Auftrag der internationalen 
Organisationen tätigen Sachverständigen in Erfüllung ihrer Aufgaben in dc:r Ikpublik Österreich 
aufhalten. nicht als steuerlich maßgebende Aufcnthaltszeiträume angesehen wc:rden. Dies gilt nicht 
rur Sachverständige. die in Österreich einen Wohnsitz hilben. 

§ 12. (I) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ilnl.h:res bcstinunt ist. gelten rur die Gewährung cinc:E" 
Abgilbcnbefreiung bei der Ein- oder Ausfuhr von Waren nach § ~ Abs. 5 und 6. § 6. § 7. § 8 Abs. I 
Z 7 und § 9 die auf die Gewährung der Zollfreiheit ruT Diplomaten- und Konsulargut (§ 89 des 
Zollrt'chts-DurchHihruogsgt'lit'tlt!lll anzuwendenden Rechlsvorschriftcn rur Zölle ~inngemäß . 

Sofern in einer Yerordnung oder einem Regierungsilbereinkommen auf G rund de.~ § I Ab:; . LI a 
und 2 nicht anderes bestinunt ist werden Ständigen Vertretungen und ihren Mitgliedern 
Abgabenbefreiungen nur in dem Ausmaß gewährL wie sie der diplomatischen Mission dfZ 
betreffenden Stailtes in der Republik Ö~tCfTeieh und den Mitgliedern des Personals dieser Mission 
auf Grund der bC!!tehenden GegenrechtslJbung eingeräumt werden. 

(2) Soweit in völkerrechtlichen Verträgen über den Amlssitz. welche die Republik ÖSlerreieh mit 
internationalen Organisationen abgeschlossen haI. nicht anderes hcstimmt ist. gelten die 
Bestimmungen des Abs. I auch rur die Gewährunl;: von Abgabcnbefreiungen. die auf Grund diest:!" 
Verträge 7U gewähren sind. 

~ 13 . (1) ~1it dem lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes trin das Bundesgesetz vom 24. Feber 1954. 
BGB\. Kr. 74 ' 1954.llb(.'T die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an zwischenstaatliche 
Organisationen in der Fassung des Bundesgesetzes vom 13. Feber 1957. BGBL NT. 56/ 1957. außer 
lVilft. 

(2 ) Soweit in Reehtsvorschriften auf das im Ab~ . I genannlt: Bundesgesetz Bezug genommen wird. 
tritt da~ vorliegende Bundesgesetz an dessen Stelle. 
~ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit I. Jänner 1978 in lVaft. 
§ 15 . ~Iit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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alt neu 
§ I . (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt den § 1. ( I ) Sofern dit' Bundeut'gierung turn 
im Abs. 7 genannten internationalen Abschluss von Regierun gsübereinkommen 
O rganintionen. den im Abs. 9 genannten gemäß Arl. 66 Abs. :Z B-VG ermächtigt ist , 
Ständigen Vertretungen sowie den im Abs. !U kann sie den im Abs. 7 genannten internationalen 
genannten Personen, die in diesem Bundesgesetz Organisationen. den im Abs . 9 genannten 
vorge5ehenen Privilegien und ImmunitJitcn. durch Ständigen Vertretunga! 50wie da! im Abs. 10 
Verordnungen oder in Regicrungsübcrcinkommen genannten Personen die in dicsem Bundesgesetz 
ganz oder zum Teil einzuräumen. vorgesehenen Privilegien und Immunitäten durch 

Regierungsübereinkommen ganz oder zum Teil 
einräumen. 

§ 1. (Ja) Die Bundesregierung "ird ferner 
erm ächtigt. den im Am. 7 genannten 
internationalen Org.misationen. den im Abs. 9 
genannten Ständigen Vertretungen sowie den 
im Abs. 10 genannten Personen dit' in diesem 
Bundesgesetz l'Orgcsdll'ncn Privilcgil·n und 
Immunitäten mit Ausnahme der in § 3 Ahs. 5 
und 6 und In § 8 Abs. I Z 7 genanntt'n 
Privih'gien durch Verordnung ganz oder zum 
Teill."inzuräuml."n . 

§1.(3) Dic;;in den Ahs. I und2 vorgesc:hcnc § 1. (3) Dit: in den Ab~ . 1. 1 a und 2 vurgt:Sehc;;ne 
Ermächtigung gi lt auch rur die Einräumung von Ermächtigung gill auch rur die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten anlässlieh der Privilegien und Immunitäten anlässtich der 
Abhaltung internationaler h onfercnzen. die: mit Abhaltung internationaler h anferenzen. die mit 
der Tätigkeit der im Ab5. 7 genannten der Tätigkeit da im Abs. 7 genannten 
Organisation,,"ß im Zusammenhang stehen oder Organisationen im Zusa mmenhang stehen oder 
von Staaten einberufen werden. von Staaten einberufen wcrden. 

§ I . (4) \'erordnungen der Bunde:srt:gierung nach § I. (4) Verurdnungen der B undesregierung nach 
den Ab~. I und 2 bcdürf""1\. soweit sie nicht den im Abs. Ja bedürfen. soweit sie nich t den im Ahs. 3 
Abs. 3 umschriebenen Inhalt haben. des umschriebenen Inhalt haben. dCl; Einvernehmens 
Einvemehml,."1\s mit dc:m Hauptauss!;huss des mit dem Hauptausschuss des Nationalrates. 
!\ationalrates. 
§ I . ( JO) Pcrsonen im Sinne dieses Bundesgesetzes § J. (10) Personen im Sinne die!ies Bundesgesetzes 
sind: sind: 

I. Vertreter der Mitglieder der im Ahs. 7 Z I I. Vertreter der- Mitglieder der im Abs. 7 Z I 
genannten internationa len Organisationen. genannten internationalen O rgan isatione:n. 
die an Tagungen dieser Organiutionen die an Ta gungen dieser Organisationen 
teilnehmen oder bei diesen in anderer teilnehmt:n oder bei diesen in anderer 
amtlicher Funktion tätig wcrd,,"ß. Diesen amtlich",. Funktion lätig werden. Diesen 
können Vertreter von Kichlmitglicdern können Vertreter von Nichtmitgliedern 
SO\\ ie Beobachter bei ~olchen Tagungen sowie Reobachlt:r bei solchen Tagungen ror 
zur Giinze oder teilweise gleichgehalten Gänze oder teilweise gleichgehalten 
werden: werd"-n: 

2. Mitglit:der der im Ahs. 9 genannten 2. Mitglieder der im Abs. 9 genannten 
Ständigen Vertretungen oder Ständigen Vertrerungen oder 
Beobachtenn iss ionen: Bcobachtcrmissionen: 

3. Bedienstete der internationalen 3. Bedienstete der internationalen 
Orl!.anisationen. Die:sa! können Orl!anisationen. Diesen können 
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Sachverst.ändige_ die im Auftrag der 
internationalen Organisationen tätig werden_ 
?Ur Gän7:e oder teilweise gleichgehalten 
werden. 

§2. (2 ) Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Privilegü:n unu Immunitältm kößIlen f"Ückwirkcnu 
gewährt ..... erden. wenn die betreffende 
internationale Organisation zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens diClies Bundesgesetzes ihren Sitz 
bereits im Bundesgebiet gehabt hat 
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Sachverständige. die im Auftrag der 
internationalen Organisationen tätig 
werden. 1.U1 Gän7:e oder tei lweise 
gleichgeha lten ..... erden: 

4. Amtliche Besucher d er im Abs. 7 Z I 
gen .. nnten internation .. len 
Organisationen . 

§2. (2) Die in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Privilegien können rückvrirkend, 
jedoch frühestens zum Zl"itpunkt dt's 
Inkrantretens dit'Sl"S Bundesgesetzes, gt'währt 
",,·erden, wenn die ~trefTende internllltionale 
Org .. nillation zum Zeitpunkt des Jnkrafttretens 
des gemi.iß § LAbs. I oder 2 .. hgeschlos~enen 
Regierungsühereinkommens oder der gemi.i8 § 
1 :\obs. Ja erl .. ssenen Ve rordnun g ihr en Sitz 
bereits im Bundesgebiet geh .. bt h .. t. 

§ 2:.1. (I) lntern atinn alen Organiutinnen k:dOn 
Rechlspcrsönlichkcit in Österreich einger i.iumt 
wt'rden , sofern dies nicht im dil' internationale 
Organislilion begründenden Staatliver trag 
oder einem allgemeinen Pril' ilt'gien .. blw mml'n 
der internationlilen Organis ation vorgesehen 
ist . 
(2) Internil.tiun:den Organis .. tiunL'n k .. nn 
Immunität von der ~richt!ibil.rkeit und von 
Vollzugshandlungen eingeräumt ",,"erdL'n . 
Dabei is t vorzusehl'n, da!i~ folgende Fi.ilh' von 
der Immuniti.it ausgenommen werden : 

1. wenn der mit der Leitun g der 
internationill"n Org .. nisil tion betraute 
Bt.'dit'nstctt' im Einzclf .. ll .. usd rücklich 
dilt .. u r verzichtet ; 

2. wenn von dnem Dritt en ein Z ivilverfahren 
wl'gen Schäden auf Grund eines l1n r .. Il~ , 

der durch ein der international"n 
Organiution gehörendes oder rur diese 
bel ril'benl's Motorfahrzl'ug vl'rur!\acht 
wurdl' , ang"~tr l'ngt wird nd l' r wenn durch 
"in solche~ Fahrzeug gegen Vorschriftl'n, 
die die Hilltun g, den Betrieb und die 
&nülzung von Motorrahrzeugen regeln , 
verstoßen wird und 

J . wenn durch ein .. ht'hördlichl' oder 
gerichtliche Entscheidung die Pfändung 
des Geh .. It!\, eines Bezuges oder einer 
Vergütung, die dil' internation all' 
Organisation "inem Bedil'nst"ten schuldet, 
angeordnet ""ird,l's sei denn der mit der 
Leitung der intern .. tionalen Org .. nisation 
betrautl' Bed ienstete erklärt 2l'e:enüher 
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§3. (4) D ie internationalen Organisationen J.:örmeß 
"on der Verpflichtung zur Entrichtung des 
DI("·l.~tgcbcrbeilrags zum Ausgleichsfonds tur 
Familienlx:ihilfen befreit werden. Im Falle einer 
solchen Befreiung sind die Bediensteten der 
internationalen Organisationen. die nicht 
östcrreichischc Staatsbürger sind. von den 
Lcistungen aus dem Familicnlastcnausglcich 
ilu s~c:schlossen : gleiches gilt rur deren EhegaHen 
und minderjähri ge Kinder. sofan ~ie mit dem 
Bediensteten in einer Haushaltsgemeinsehaft 
leben . 
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den zuständigen Behörden innerhalb "on 
14 Tagen .. b Zustellung der Entscheidung 
an die iniernatioolile Organisation, dan 
sie ;,auf die Immunil ät nicht "enichtel . 

(3) Im Falle der Einriiumung der Immunität 
von der Gerichtshiolrkeit gemäß Abs. 2 können 
das Eigentum und die lIo nMigcn 
Vermögenswerle d!.'t inlern .. tion .. lcn 
Organis .. tion ohne Rückllicht d;,atlluf, wo lIie 
sich hclind!.'o , von jeder Form der 
Beschlagnahme, Einziehung, Enleignung, 
Z"'angsverwalt un g, jedem behördlichen 
Zwang oder jeder M..omlhme, die einem ltrteil 
votllusgehen, berreit werden. 

(~) IntE'rnalionalen Otg,lßisationen können 
weilen die folgend en Privilegien und 
Immunitiiten in einem über 
dip liinngpmiiBt-' An~wndllng d er auf 
diplomatische Verlrelungsbehörden in 
ÖJiilt'rreich :.m\o\l!ndh;art·n R,'chtsvorJiichrirleß 
nichl hinausgehenden Ausmaß eingeriiumt 
werden : 

1. Unverlel2.lichkeit dl'S Amtsliitzbcreiches 
und der Archive und 

2. freier N .. chrichll'n\·erkl'hr. 

(5) Internationalen Organisationen kann du 
Recht eingeräumt " 'erden : 

I. Wiihrungsguthahcn und \VerlpapiE're .. uf 
gesl'tdich zuliL",sigl'1n \Veg zu l'rwerbl'n 
und zu erhalten MI\\;e linlehl' zu bellitzcn 
odE'r zu veriiuDern ; 

2. Bankkonten in j .. d .. r beliebigen Währung 
zu eröffnen und lU unle rhaltl'n und 

J . ihre F.inlagen, Wcrtpapiert' und 
Währungsguthllbt.>n nach . aus oder in der 
Republik Östcrn'ich zu transfericn'n. 

§J. (4) Die inlern .. tion:.len Orgilniutiont'n 
köonen von der V .. rpnichtun g zur 
Entrichtung dl'll Dienstgehl'rheilrilgeJii zom 
Au~gleichsfonds für Familienbeihi lfen bt'freit 
" · .. rden . Im F .. lIl' ein!.'r solehen Befrt'iung Jiiind 
diE' Bl!dienlltet en der int ernalionalen 
Organiutioncn und dcren im gcmcinuln!.'n 
lIaushalllelwnde F:.milit'nmitglieder von d .. n 
C..eldleislungen au~ dem AUJiigleichsfonds flir 
Familienheihilfen ausgl'schloslicn . Din gilt 
nicht . wenn dil'se Person"n östcrrl'ichisch" 
Stililbbürger oder durch 
I!cm l'illllCh ilft s r l'chtlichc 8l'st i In m u n 2Ch 
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gleichgestellt ... Staatsangehörige t'ines EWR-
oder Eli-Mitglit'dshlale~ udt'r Stutt'nlulie mit 
Wohnsitt. in Österreich sind. 

§ 4. Die internationalen Organisationen können §~. Die internillionalt'n OrgiilOiulionen 
von jooer Beitragspflicht an eine können von jeder Beitragspnicht an einl' 
Sozialversicherungseinrichtung der Republik Sozi alversicherung~t'inrichtung der Rt'pu blik 
Österreich befreit werden. E ine solche Befreiung Österreich befr ... it werdl'n. 
darf insoweit n icht eingeräumt werden_ als die 
Organisationen Pen;onen beschäftigen, auf welche 
die im § 10 vorgesehenen Befreiungen keine oder 
nur teilweIse Anwendunu. flOden . 
~8.(I)Z7; § 8. (I) Z 7, 
UOIS Rc:chl zum pc:rsönlichc:n Gt:brauch slt:Ut:T- unu das Rl'cht,lum pt'rsönlichen Cn.'briluch steuer-
ahgahenfrt:i sowie frei von wirt..~ c:haftlichen und ilbgilbenfrei sowie frei von 
Einfuhrverboten und - beschränkungen folgendes w'irhchaftlichen Einfuhrvl'rboten und -
einzufuhrcn : beschr änkungen folgendl's einzufLihren : 

" bei ihrem ersten Dienstantritt ihre .) ht:i ihrem Dit'nslanlriH ihre 
Einrichtungsgegenst.'i nde und persönliche Einrichtungsgege nstände und 
Habe in einem oder mehreren getrennten persön lich" H,.be in ein ... m oder 
Transporten und innerhalb von sechs mehreren getn'nnten Tnmsporlen und 
Monaten die notwendigen Ergänzu ngen: in der Folge di ... notw'endigen 

b, alle v ier .Ia hre einen Kraftwagen:. entsprechenden Ergänzungen; 

" beschränkte Mengen bestimmter ArtikeL b) alle vier Jahre einen Kriolftwagen so",'ie 
di e zum persänl ic:hen Gebrauch und Verbrauch. ein Motorrad ; 
jedoch nicht für Gl;;'lchenk- odt::r Vcrkaui,zwcckc ,) beschränkte Mcngcn bc~timmlcr Artikel. 
be~limmt sinu: die; zum pt:Tsönlicht:n Gt:brauch und 

Verbrauch. jedoch nicht für Ge~chenl.:-

odL"f Verkaufszwecke be1;timmt sind: 
§8. (I)ZIO, 
der gleiche Schulz und die glt'ichen 
Repatriierungsmöglichkl'itcn für sich selbst 
und ihre im seihen Hau shalt lebenden 
Familienilngehörigcn, wie Sil' Mitgliedern 
vergleichbaren Ranges des Personals der bei 
der Republik Österreich beglaubigten Leiter 
von diplomOitischen Vertretungen in Zeiten 
intern at ionaler Krisen eineeriiumt werden. 
§ 8a. Den EheglI tten und den im selben 
Haushalt lehenden unterhaUsber"chtigten 
Verwandt"n von Bedi"nsteten int"rn,.tionaler 
Organisationen kann im Einklang mit den 
bestehend en gesetzlichen Bestimmungen 
bevorzugier Zugang zum Arhejl.~mllrkl 
eingeriiumt werden. 

§ Sh. (l)Amtlicheß Besuchern der 
internationalen Organisationen können 
folgende Privilegie n und Immunilälen 
eingeriiuml werden : 

I. Befreiun g "un jeglicher Gerichtsharkt'it 
hin.\ichtlich illIt'r von ihnen in Ausühune 
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§ 9. Neben den im § 8 angefUhrten Privilegien und 
Immunitäten können in leitender Funktion tiitigen 
Bediensteten der im § lAbs. 7 Z. I genannten 
Organi sationen die gleichen Privilegien und 
Immunität'-TI gewährt werden. wie ~ie den 
Mitgliedern des diplomati.~chen Personals der 
diplomatischen Mssionen in der Republik 
Österrei ch ilurGrund da Wicncr 
Üb<!J"Cinkomm<..1"Is übt:!" diplomatische Beziehungen 
eingeräumt werden. 

§ 10. ( I) Die im § lAbs. 10 Z. " genannten 
Personen. die nicht österreichische St.aatsbürger 
si.nd od~r d!e ~ich als FlÜch~Jin.8"e od~ Staatenlose 
mehl ständIg U1 der Repubhk Ösu:rrelch aufhalten. 
können hinsichtl ich der von ibnen ausgeübten 
Tätigkeit von der Anwendung der öslerreichischen 
Re<:htsvofllchriften im Bereich der 
Sozialversicherung befreit werden. 
(2) Den im § 1 Abs. 10 Z. 3 genarmtt-TI Personen. 
die &terrcich ische Staatsbürger sind oder die sich 
als Flüchtl inge oder Staatenlose ständig in der 
Republik Österreich aufhalten. kann eine 
Btfreiung im Si nne des Abs. I 2cwährt werdcn. 
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ihrer lImtlichen Tätigkeit gemllchlen 
mündlich~n udt'r schtiftlich~n 
Äußerungen und ge.~elzt('n Handlungen , 
wobei diese Bdreiun g auch dann 
,,·eilerbeSleht, wenn die rn..lreffenden 
Personen nicht mehr amtliche Besucher 
der Organisationen liind ; 

2. Unverletzlichkeit aller amtlichen 
Schriftstücke, Daten und lionstigen 
Materialien; 

3. Schutz vor Beschlagnahme ihres Pri,·at­
und ihres Dilm1\tgepäcks ; 

4. die ftir die Überweisung ihr('r Bezüge 
und Spesen erforde rlichen 
Umtauschmöglichkeiten . 

(2) In den Fällen, in dlmen der Anfall einer 
Steuer vom Aufenlhaltllbhängt, kllnn 
vorgt'liehen ~·erden, dass Zeiträume, während 
deren sich die in Abs. 1 genannten Personen 
zur Erftillunl: ihrer Aufe-aben in der Republik 
Österreich aulhalten , nicht al s 
Aufenthaltszeiträume angesehen werden . Oie1\(' 
P('t!lonen können insbesondert' von der 
SteuerZlihlung rur ihre von der Organisation 
bezahlten Bezüge und Spesen während eines 
derartigen Oieostzcitraums sowie von allen 
Fremdenverkehrsabe:alll'O befreit werden. 
§ 9. Neben den im § S IIngemhrten Prh'ilt'gien 
und Immunit äten können in leitender Funktion 
tätigen Bcdienlitcten von internationalen 
Organisationen, dil' nicht öster r eichi!'che 
Staatsbürger !'ind oder im Bundesgehiet nic ht 
s tändig ansässig sind, die gleichen Privilegien 
und Immunitätcn gewährt werd en , wie sie den 
Mitgliedern des diplomatischt'n Personals der 
diplomatischen Missionen in der Republik 
Östl'rrl'ich auf Grund dl's \Viener 
Ü bereinkommens übl'r diplomat;!'che 
Beziehungen eingeräumt werden. 

§ 10. (I) Die im § I Ahs. 10 Z 3 genannten 
Personen können hinsichtlich der von ihnen 
iiusge übt en Tätigkeit von der Anwendung dt'f 
üsterreichischen Rechtsvonchriftt'n im 
Ber('ich der Sozialversicherung befreit 
werden . 

(2) Den im § 1 Ah~. 10 Z J genannte n 
Personen, die von dt'r Anwendung d er 
österreichischen RechtsvorschriOen im 
Bereich der Sozialversicherung gemäD Abs. I 
befreit sind. kann d as Recht eineeräumt 
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~oweit die Organi~ation ihren einen Schutz 
hinsichtlil;h der Risiken Krankheit und 
Mutterschaft. Arbeitslosigkeit. Arbeitsunfall und 
Berufskrankheit sowie invaliditR Alter und Tod 
einräumt. 
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werden,jedem einzelnen Zweig der Kranken-, 
Vn rIllI · und Pensiunsl'ersichl:'rung suwie der 
Arbeitslosenversicherung heizutreten . Eine 
solche Versicherung hai die gleichen 
Rechts\o'I;rkungen wie l'ine Pflichtversicherung. 

(3) Wenn den im § I Ahs. 10 Z 3 genannten 
Personen ein Recht gemäß Ahs. 21.'ingeräumt 
wird, ist vorzusehen, dass 
I . diese Personen das Recht gemäß Am. 2 

binnen drei Monaten nllch lnkrllfhrl'tl'n 
des gern ä8 § I Ab!. I oder 2 
abgl'Schlossenen 
Regil'r u ngsü berein kom mens 
beziehungsweise der gemäß § lAbs. b 
erlassenen Verordnung oder nllch 
Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses 
mit der internationIlIen Organisation durch 
Ahgllht' t'iner schrirtlichl'n Erklioirung 
geltt>nd mathen können : 

2. eine Versicherung gemäß Abs. 2 in dem 
gewählten Zweig mit dem Beginn der 
Beschäftigung bei der internationalen 
Organisation , wenn die Erklärung hinnen 
s ieben Tagen nach Inkr afttrctcn des gemäß 
§ I Abs. I odt'r 2 abgeschlossenen 
Regierungsühereinkommens oder der 
gt'mäß § 1 Abs. Ja erlassenen Verordnung 
abgt'geben wird, sonst mit dt'm der Abgabe 
der Erklärung nächstfolgenden Tag 
beginnt ; 

3. die Versicherung mit dem Ende der 
Beschäftigung bei der intt'rnalionalen 
Organisation endet. 

4. die im § lAbs. 10 Z J genannten Personen 
für die Dauer der Versicht'rung die 
Beiträgt' zor Gänze an die örtlich 
zuständige Gebietskrankenkasse zu 
entrichten haben und 

S. die nach Z I abzugebenden Erklärungen 
der örtlich zust ändigen 
Gebietskrankenka. .. se zu übermitteln sind . 

§ 10a. lInbl.'Schadel der Bestimmungen der § 7. 
§ 8 Abs. I Z 8 und § 9 kann Personen. die von 
internationahm Org4lnisationen eingeladen 
werden oder die an von internationalen 
Organislltionen angebotenen Kursen und 
Seminaren teilnehmen, das Recht zug(>!iitanden 
werden, ungehindert vom oder zum Amtssitz 
der intl'rnationillen Organis ation zu reisen, 
vwbei vorzusehen is t , das. .. Österreich das 
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Recht hat, einen ausreichenden Nachweis 
darübl!r zu vulanglm. dlilSs Pt'uont'n. dit' 
die~es Recht in Anspruch nehmen wollen. 
dit'st'r Kalt'gorie angt'hören; allenfalls 
erforderliche Viu werdt'n kostenlos und so 
rasch wie möglich bt'"Wigt. 

§ 12. (1) Soweit in diesem Bundcsgesetz nichts § 12. (1) Soweit in dicsem Bundesgesetz nicht 
anderes bcstimmt ist gelten ruf die Gewährung ander~ bestimmt ist. gelten ruf die Gewährung 
einer Abgabenbefreiung bei der Ein- oder Ausfutu- einer Abgabenbefreiung bei der Ein- oder AlIsfutu-
von Wart:n nach § 3 Abs. 5 und 6. § 6. § 7. § 8 von Waren nach § 3 Abi. 5 und 6. § 6. § 7. § 8 
Abs. J Z. 7 und § 9 die auf die Gewitu-ung der Abs. I Z 7 und § 9 die auf die Gewährung der 
ZoUfreihcit rur Diplom~ten- und J..:onsulargut (§ ZolrD-emeit fiir Diplomaten- und honsulargut (§ 
40 des ZoUgcsetzcs 1955) anzuwendenden 89d~ Zoll rt'eh ts-Du r eh fü h run gli gt'Sl'tzt's) 
Recht~voDctu-iften fur ZöHe sinngemäß. Sofern in anzuwendenden Rccht~vor~etu-iften tur Zölle 
eina Vaordnung oda einem sinngt:mäß. Sofern in einer Verordnung oder 
Regierungsübereinkommen auf Grund des § 1 einem Regierungsübcreinkonum:n auf Grund des § 
Abs. I und 2 nichts anderes bestimmt ist. werden I Abs . I. I .. und 2 nicht andt. ... 1::1 batimmt isL 
Ständigen Vertretungen und ihren Mitgliedern werden Ständigen Vertretungen und ihren 
Ahgabenbefreiungen nur in dem Ausmaß gewährL Mitgliedem Abgabenhefreiungen nur in dem 
wie si e der diplomatischen Mission des Ausmaß gewährL wie sie der diplomati~chen 
betreffenden Staates in der Republik Österreich Mission des betreffenden Staates in der Republik 
und den Mitgliedern des Pcrsonal~ dieser Mission Österreich und den Mitgliedern des PcDonals 
auf Grund der bt.""Stehendcn Gegenrc:chtsübung dieser Mission auf Grund der bestehenden 
eingeräumt werden. Gegcnrcchlsübung eingeräumt werden. 
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